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Kontrollausschuss der Statutarstadt 
Waidhofen an der Ybbs 

 
 

MD-KoA-3/3(5)-2017 
 

B e r i c h t  

über die am 26. April 2017 und 16. Mai 2017 durchgeführte Kontrolle 

 

Rechnungsabschluss 2016 

der Stadt Waidhofen an der Ybbs 

 

1. Vom Vorsitzenden wird über die Aufgaben und Prüfungsziele der heutigen Sitzung Folgendes 
vorgebracht: 
 
Der Rechnungsabschluss ist gemäß dem NÖ STROG vom Kontrollausschuss zu überprüfen. Der Kontroll-
ausschuss hat dann dem Gemeinderat einen schriftlichen Bericht zum Rechnungsabschluss zu 
erstatten. Darin ist jedenfalls dazu Stellung zu nehmen, ob die während des vergangenen Finanzjahres 
tatsächlich angefallenen voranschlagswirksamen Einnahmen und Ausgaben von den veranschlagten 
Voranschlagsbeträgen abweichen oder eingehalten worden sind. Die Prüfung wurde anlog des in den 
letzten Jahren bereits angewandten RA-Berichtsleitfadens durchgeführt. Somit ist neben der Kontrolle 
einzelner Positionen ein Jahres- und Leistungsvergleich der Finanzergebnisse möglich. 

 
 

2. Allgemeine Eckdaten 
 
Dem Rechnungsabschluss 2016 lag der am 21. Dezember 2015 mit nachstehenden Summen 
beschlossene VORANSCHLAG 2016 zugrunde: 
 

Ordentlicher Haushalt  Außerordentlicher Haushalt 

Einnahmen € 33.241.000,00  Einnahmen € 4.900.000,00 

Ausgaben € 33.241.000,00  Ausgaben € 4.900.000,00 

 
Der RECHNUNGSABSCHLUSS für das Jahr 2016 weist nun folgendes Ergebnis auf: 

Ordentlicher Haushalt  Außerordentlicher Haushalt 

Einnahmen €  33.522.256,42  Einnahmen €   4.704.072,53 

Ausgaben €  33.422.422,06  Ausgaben €   4.661.148,71 

Überschuss €        99.834,36  Überschuss €      42.923,82 
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Bis zum Jahr 2015 wurde ein Nachtragsvoranschlag erstellt. Ab 2016 ist dies nicht mehr der Fall, da seitens der 
Stadt ein Controlling-Toolset („GemMIS“) angekauft wurde. GemMIS basiert auf Excel. Die 
Gemeindehaushaltsdaten werden vom Buchhaltungsprogramm importiert. Die unterjährigen GemMIS-
Quartalsberichte werden jeweils im Finanzausschuss präsentiert. Auf dieser Grundlage kann vorzeitig und 
zielgerichtet vor dem Jahresende reagiert werden. 
 
 

 
2.1. Ordentlicher Haushalt 
 
 

Bei Gesamteinnahmen von € 33.522.256,42 und Gesamtausgaben von € 33.422.422,06 ergibt sich im 
ordentlichen Haushalt 2016 ein Überschuss in Höhe von € 99.834,36.  
 
Vom Gemeinderat wurde am 26. September 2016 eine Darlehensaufnahme zum Haushaltsausgleich  
im Betrag von maximal € 2.160.000,-- (siehe HHSt. 2/9820+3460) beschlossen. Seitens des Landes NÖ wurden 
der Stadt Waidhofen a/d Ybbs Ende 2016 „Bedarfszuweisungsmittel zum Haushaltsausgleich“ in Höhe von 
€ 500.000,-- gewährt. Vom Ausgleichsdarlehen wurden daher nur € 1.660.000,-- tatsächlich zugezählt.  
 
Es fanden mehrere Gesprächsrunden mit dem Amt der NÖ Landesregierung statt, in denen die bisher 
umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die Finanzvorschau bis 2021 erläutert wurden. 
Wie jedes Jahr wurde an das Land NÖ ein schriftliches Ansuchen um Bedarfszuweisungen in größtmöglicher 
Höhe gestellt (BZ-Ansuchen vom 10. Dezember 2015 samt Beilagen wurde gesichtet). Bisher wurden nur 
Projekte im AOH (z.B. Straßenbau) unterstützt, im Jahr 2016 erhielt die Stadt Waidhofen a/d Ybbs erstmals 
eine Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich. Dadurch musste die Darlehensaufnahme zum HH-
Ausgleich nicht in der beschlossenen Höhe erfolgen und wird der restliche Kredit nicht mehr weiter 
ausgeschöpft. 
 
Der Fehlbetrag aus dem Rechnungsabschluss des Jahres 2015 in der Höhe von € 378.995,11 musste ebenfalls 
im Jahr 2016 bedeckt werden. Im Vergleich zum Voranschlag ist somit eine „Ergebnisverbesserung“ im 
Ausmaß von € 478.829,47 (€ 99.834,36 + € 378.995,11) festzustellen. Zieht man von diesem Betrag allerdings 
die Darlehensaufnahme zum Haushaltsausgleich in Höhe von € 1.660.000,-- ab, so erhält man ein 
„bereinigtes“ Periodenergebnis 2016 in Höhe von € -1.181.170,53. 
 
Die Abgabenertragsanteile des Bundes sind die betragsmäßig wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Die 
Gesamteinnahmen wurden im Jahr 2016 mit € 12.320.848,32 abgerechnet und lagen damit um € 177.348,32 
über den budgetierten Ertragsanteilen von € 12.143.500,-- (+1,46 %-Punkte). 
 
Der Nettoschuldendienst der Stadt (Schuldenarten 1 und 2) belief sich im Jahr 2016 auf € 4.566.215,90. Die 
Leasingverpflichtungen sind darin nicht enthalten. Trotz Darlehenstilgungen im Betrag von € 4.000.624,58 
gab es im Jahr 2016 auf Grund der hohen Darlehensaufnahmen von € 4.678.444,20 eine Netto-
neuverschuldung von € 677.819,62 (siehe Seite 10 im Rechnungsabschluss). Im Voranschlag 2016 wurde zum 
Vergleich allerdings mit einer Nettoneuverschuldung von € 1.272.700,-- gerechnet. 
 
Durch die Darlehensaufnahme zum Haushaltsausgleich in Höhe von € 1.660.000,-- liegt nun der 
gesamtaushaftende Darlehensstand für diese Haushaltsausgleichsdarlehen per 31. Dezember 2016 bei  
€ 6.974.748,87 – d.s. 58,44 % der Abgabenertragsanteile des Jahres 2014 (siehe dazu auch Seite 11 im RA bzw. 
Seite 3 im MFP 2017 – 2021). 
 
Das Ergebnis der laufenden Gebarung (Saldo 1) konnte gegenüber dem Voranschlag um mehr als € 1 Mio. 
gesteigert werden. Der Saldo 1 beträgt im Jahr 2016 immerhin € 2.992.087,97 (siehe dazu Seite 20 des RA 2016) 
und liegt damit auch über dem Wert des Jahres 2015 (€ 2.605.372,06). 
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Zur Verbesserung des Maastricht-Ergebnisses wurde die Verbuchung von sog. Investitions- und 
Tilgungszuschüssen an nicht in eigener Gesellschaftsform ausgegliederte marktbestimmte Betriebe 
vorgenommen. Die Maastricht-neutrale Ausgabe erfolgte unter der HHSt. 1/9140-7790 (€ 1.249.003,51) 
während die Einnahmenbuchungen bei den Ansätzen 8501, 8519, 8521 und 8531 zu einer Verbesserung des 
Finanzierungssaldos führten (siehe Seite 23 des RA 2016). 
 
 
 

Auflistung größerer Abweichungen (ab € 20.000,--) gegenüber dem Voranschlag: 
Beträge mit *)-Kennzeichnung wurden in die Grafik auf Seite 5 aufgenommen 
 

Mehrausgaben 

Ansatz Bezeichnung Mehrausgabe in € 
1/0240-6300 Wahlamt-Postdienste 22.999 
1/0290-0430 Rathaus-Telefonanlage *)                                          31.149 
1/0500-4571 Reisepässe, Ausweise 23.930 
1/2120-7200 Schulumlagen Mittelschulgemeinden 29.026 
1/2630-6140 Sporthalle-Instandhaltung 23.540 
1/3200-7200 Schulumlage Musikschulverband 24.500 
8511 Kläranlage 24.015 
8530 Wohn- u. Geschäftsgebäude *)                                        40.405 
1/9100-6501 Zinsen Fixzinsswap 23.008 
1/9100-7292 Kursdiff. CHF-Darlehen *)                                          37.115 
 Personalkosten *)                                        46.100 
1/9900-9640 Soll-Fehlbetrag aus 2015 *)                                      378.995 

 
 
Minderausgaben 

Ansatz Bezeichnung Minderausgabe in € 
1/2700-7281 VHS-Exkursionen 20.000 
1/4190-7510 Sozialhilfeumlage 28.728 
1/5620-7520 NÖKAS-Umlage 22.310 
1/6110-7710 Grundablösen *)                                        36.000 
1/8140-4591 
1/8140-7281 
1/8140-7282 

Winterdienst-Streumaterial    € 11.271 
Winterdienst-Firmen                  € 91.481 
Winterdienst-Bauhof                € 113.756 

*)                                      216.508 

8500 Wasserversorgung *)                                         61.739 
8520 Müllbeseitigung *)                                         39.383 

 
 
Mehreinnahmen 

Ansatz Bezeichnung Mehreinnahme in € 

2/6120+8680 Strafgelder *)                                         52.253 
8500 Wasserversorgung *)                                      164.295 
8510 Abwasserbeseitigung 27.389 
8520 Müllbeseitigung 22.959 
2/8661+8070 Nutzholzverkauf 25.038 
2/9200+8560;+8562; 
              +8563; +8564 

Verwaltungsabgaben *)                                         33.666 

9250 Ertragsanteile *)                                       177.348 
2/9400+8610 Bedarfszuweisung Land 500.000 
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Mindereinnahmen 

Ansatz Bezeichnung Mindereinnahme in € 
2/2700+8102 VHS-Exkursionen 20.000 
2/4230+8100 Essen auf Rädern – Essensbeiträge 26.405 
8530 Wohn- u. Geschäftsgebäude *)                                        40.080 
2/9140+8221 Wirtschaftspark Kematen *)                                        45.000 
2/9200+8330 Kommunalsteuer 86.220 
2/9200+8500 Aufschließungsabgabe 30.950 
2/9820+3460 Darlehen Haushaltsausgleich 500.000 
2/9200 Gemeindeabgaben (ohne Verwaltungsabgaben der HHSt  

+8560 bis +8564   in Höhe von € 33.666,-- siehe Mehreinnahmen) 
*)                                        82.674 

 

 
Die Übersicht über Abgaben und Gebühren 2008 – 2016 auf der Seite 18 des RA 2016 wurde ausführlich 
besprochen. 
 
Besonders hervorzuheben ist die bereits erwähnte positive Entwicklung der Abgabenertragsanteile im Jahr 
2016. Der aktuelle Finanzausgleich (FAG 2008) wurde ja mehrmals bis schließlich Ende 2016 verlängert. 
Anfang November 2016 haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf das Paktum zum neuen Finanzausgleich 
geeinigt. Ab 1. Jänner 2017 gilt somit ein neuer Finanzausgleich (FAG 2017) für den Zeitraum von 5 Jahren.  
 
Im Voranschlag 2017 wurden die Einnahmen aus den Abgabenertragsanteilen mit € 12.557.300,-- geschätzt. 
In den ersten Monaten 2017 liegen die monatlichen Zahlungen allerdings deutlich unter dem Vorjahr zurück. 
In der mittelfristigen Finanzplanung wurde ab dem Jahr 2018 mit einer jährlichen Steigerung von rund 2,5 % 
gerechnet. 
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Wichtigste Veränderungen vom VA 2016 zum RA 2016 – Einnahmen oH             Wichtigste Veränderungen vom VA 2016 zum RA 2016 - Ausgaben oH 
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2.2. Außerordentlicher Haushalt 
 
Der außerordentliche Haushalt 2016 wurde mit Gesamteinnahmen von € 4.704.072,53 und Gesamtausgaben von 
€ 4.661.148,71 abgerechnet.  
 
Der Schwerpunkt lag 2016 im Bereich der Infrastruktur. In Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden 
zusammen fast € 1,9 Mio. investiert. Zudem beliefen sich die Ausgaben für Gemeindestraßen und 
Brückensanierungen sowie Radwege auf rund € 1,1 Mio. – darin enthalten ist auch die Aufschließung der neuen 
Baugründe in Konradsheim (Schatzöd), wo im Jahr 2016 bereits 7 Parzellen verkauft werden konnten (siehe 
Einnahmen unter HHSt. 6/8400+0012). 
 
Zur Erläuterung des Überschusses im AOH von € 42.923,82 wird von Mag. Grestenberger auf Seite 12 des 
Rechnungsabschlusses verwiesen. In diesem Zusammenhang wurde auch der rosa Teil des RA (Seite 181-201) 
besprochen. 
 
 

SOLL-Überschüsse: 
 

8500 Wasserversorgung €     50.000,00 
8510 Abwasserbeseitigung  €  200.000,00 
    €  250.000,00 

 
8500 Wasserversorgung und 8510 Abwasserbeseitigung:  
 

Laut Mitteilung des städt. Bauamtes langte im Jänner 2017 noch eine relativ große Rechnung betreffend 
Stadtbauabschnitt 31 (Reichenauerstraße, Konradsheim-Schatzöd, Hintergasse, Ferdinand Andri-Straße, 
Bernleiten) ein, welche allerdings im Rechnungsjahr 2016 nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Mit 
GR-Beschluss vom 27. März 2017 wurden daher die 2016 nicht ausgeschöpften Budgetmittel in Höhe von 
€ 242.100,-- in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Im Bereich Wasserversorgung wurde der Budgetansatz im 
AOH 2016 ebenfalls nicht vollständig ausgeschöpft. Dieser Umstand wurde bereits bei den 
Darlehenszuzählungen Mitte Jänner 2017 berücksichtigt und ergeben sich dadurch die gegenständlichen Soll-
Überschüsse, welche im Haushaltsjahr 2017 verwendet werden. 
 
 

SOLL-Fehlbeträge: 
 

1790 Katastrophenschäden €  30.842,72 
6122 Radwege - Umsetzung Verkehrskonzept € 70.000,00 
7100 Güterwege  €    40.540,74 
8514 ABA St. Georgen/Klaus  €    65.692,72 
    €  207.076,18 

 
1790 Katastrophenschäden: 
 

Trotz einer Darlehensaufnahme im vorgesehenen Ausmaß von € 50.000,-- und der Zuführung der vom 
Katastrophenfonds im Jahr 2016 erhaltenen Mittel (€ 21.884,23) verbleibt ein Soll-Fehlbetrag von € 30.842,72, 
welcher im Jahr 2017 durch die erwarteten Katastrophenfondsmittel bedeckt werden soll.  

 
6122 Radwege - Umsetzung Verkehrskonzept:   
 

Nach Rücksprache mit dem städt. Bauamt wurde beim a.o. Vorhaben „Radwegachse Hauptbahnhof - 
Innenstadt“ ein Betrag von € 70.000,-- nicht finanziert. Dieser Fehlbetrag soll im Jahr 2017 durch Fördermittel 
von Bund und Land bedeckt werden.  
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7100 Güterwege: 
 

Unter Berücksichtigung der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel und der Rückersätze hätte sich eine 
Darlehensaufnahme von lediglich € 40.540,74 ergeben. Veranschlagt war ein Betrag von € 145.000,--. Aus 
verwaltungsökonomischen Gründen wurde daher 2016 keine Darlehenszuzählung vorgenommen und wird der 
Soll-Fehlbetrag im Jahr 2017 durch ein („gemeinsames“) Darlehen bedeckt werden.  

 
8514 ABA St. Georgen/Klaus: 
 

Ähnlich verhält es sich beim a.o. Vorhaben ABA St. Georgen/Klaus. Der Fehlbetrag von € 65.692,72 wird durch die 
im Jahr 2017 vorgesehene Darlehensaufnahme (laut VA 2017 € 270.000,--) finanziert werden. 
 
 
 
Schuldenstand – Schuldendienst 2016   -   Seiten 10 - 11  
 

Schuldenart:  RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016 
Schuldenart 1  € 24.637.918,08 € 25.082.311,04 € 23.701.052,91 € 24.498.528,02 € 24.640.970,78 
Schuldenart 2 € 16.422.369,70 € 16.956.514,35 € 17.054.934,35 € 18.238.406,29 € 18.773.783,15 
 € 41.060.287,78 € 42.038.825,39 € 40.755.987,26 € 42.736.934,31 € 43.414.753,93 

 
Der Gesamtschuldenstand bei den Schuldenarten 1 und 2 erhöhte sich im Jahr 2016 um insgesamt € 677.819,62.  
 
Im mittelfristigen Finanzplan 2015 – 2019 wurde auf Grund der hohen Investitionen in den Jahren 2015 und 2016 
jeweils eine Erhöhung des Schuldenstandes ausgewiesen. Dies wurde auch im Vorwort zum Voranschlag 2015 
nochmals ausdrücklich festgehalten. D.h. man hat in den Jahren 2015 und 2016 auf Grund der vielen Projekte und 
Vorhaben bewusst eine Nettoneuverschuldung in Kauf genommen. Natürlich schlagen sich in der Schuldenart 
1 auch die Darlehensaufnahmen zum Haushaltsausgleich nieder. Ab dem Jahr 2017 soll jedoch gemäß dem 
beschlossenen Voranschlag 2017 bzw. dem Mittelfristigen Finanzplan 2017 – 2021 der Schuldenstand wieder 
kontinuierlich abgebaut werden. 
 
Der Gesamtschuldenstand (Schuldenarten 1 und 2) liegt per 31. Dezember 2016 rund 1 Mio. unter dem Wert des 
Voranschlages. Im Voranschlag 2016 wurde per 31. Dezember 2016 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 
€ 44.422.158,00 ausgewiesen. Der tatsächliche Schuldenstand (Schuldenarten 1 und 2) liegt nun bei 
€ 43.414.753,93. Hier machen sich natürlich die erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 500.000,00 
bemerkbar. Andererseits lag der tatsächliche Schuldenstand per 31. Dezember 2015 (= 1. Jänner 2016) laut 
Rechnungsabschluss 2015 um € 412.523,69 unter dem im Voranschlag 2016 angeführten Anfangsstand. 

 
Im sog. 10-Punkte-Programm (GR-Beschluss vom 21. Dezember 2009) wurde u.a. festgelegt, dass auf Basis des 
Schuldenstandes laut Rechnungsabschluss 2009 ein jährlicher Schuldenabbau der Schuldenarten 1 und 2 von 
insgesamt mindestens € 500.000,-- erfolgen soll. 

 
Schuldenstand per 31.12.2009 € 45.827.470,51    (€ 41.027.470,51 + € 4.800.000,00) 
 
Schuldenstand per 31.12.2016 € 43.414.753,93 

 
→ Damit konnte innerhalb von 7 Jahren der Schuldenstand um insgesamt € 2.412.716,58 gesenkt werden, 

d.s. durchschnittlich € 344.673,80 pro Jahr!  

 

Der Gesamtschuldennachweis auf Seite 11 des RA 2016 (inkl. ausgegliederte Gesellschaften und 
Leasingfinanzierung) wurde von Mag. Grestenberger ausführlich erläutert. Ebenso die Entwicklung der sog. 
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Haushaltsausgleichsdarlehen. Per 31. Dezember 2016 belaufen sich die aushaftenden Darlehen zum 
Haushaltsausgleich auf 58,44 %-Punkte der Abgabenertragsanteile des Jahres 2014. 

 
Für Darlehen zur Bedeckung eines Abganges im ordentlichen Haushalt entsprechend § 61 Abs. 2 und 3 NÖ STROG 
sind gemäß § 76 Abs. 3 NÖ STROG keine Genehmigungen des Landes erforderlich. Der aushaftende 
Darlehensstand darf jedoch die im § 61 Abs. 2 und 3 NÖ STROG enthaltenen prozentuellen Obergrenzen nicht 
überschreiten. 
 
Die Seite 251 (Aufgliederung Schuldenstand und Schuldendienst nach Gläubigern) und die Seite 253 (Nachweis 
betreffend Finanzgeschäfte gem. § 67 Abs. 5 NÖ STROG) des RA 2016 wurden von Mag. Grestenberger erläutert.  
 
 
 
2.3. Nachweis der Haftungen 
 
Auf den Seiten 254 - 259 des Rechnungsabschlusses werden die einzelnen Haftungen ausgewiesen.  
 
Die Haftungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt verändert: 

 
 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016 
Haftungen € 7.596.786,66 € 7.170.573,92 € 6.851.845,47 € 6.334.061,68 € 6.018.802,87 

 
Im Jahr 2016 konnten die Haftungen gegenüber dem Rechnungsabschluss 2015 um insgesamt € 315.258,81 
abgebaut werden. 

 
Die Haftungsobergrenze gemäß der entsprechenden Verordnung der NÖ Landesregierung vom 18. Dezember 
2012 wird im Jahr 2016 wieder deutlich unterschritten. Dazu werden die einzelnen Haftungen entsprechend den 
5 verschiedenen Haftungsklassen gewichtet und der so ermittelte Haftungswert für die Berechnung der 
Haftungsobergrenze herangezogen. Die Haftungsobergrenze im Sinne der o.a. Verordnung liegt bei 50 % der 
Einnahmen des ordentlichen Haushalts gemäß dem Rechnungsabschluss des zweitvorangegangenen Jahres.  
 
 

Für die Haftungsklassen wurden vom Land folgende Prozentsätze festgelegt: 
 

Haftungsklasse I 10 % 

Haftungsklasse II 20 % 

Haftungsklasse III 25 % 

Haftungsklasse IV 30 % 

Haftungsklasse V 100 % 

 
Dem Kontrollausschuss sind gemäß § 67 Abs. 4 NÖ STROG gleichzeitig mit dem Entwurf des 
Rechnungsabschlusses die jeweils zuletzt erstellten Jahresabschlüsse der ausgegliederten Unternehmungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit mit den Ergebnissen der Abschlussprüfung zur Kenntnis zu bringen.  
 
Die Jahresabschlüsse 2016 der „EGW – Energiegesellschaft Waidhofen an der Ybbs GmbH“ und der „Das Schloss“ 
Parkdeck-Errichtungs- und Betriebs GmbH sind in Bearbeitung und sollen dem Gemeinderat voraussichtlich 
wieder in der Juni-Sitzungsrunde 2017 zur Kenntnis gebracht werden. 
 
Die Jahresabschlüsse 2016 der „Wirtschaftspark Ybbstal GmbH“ sowie der „Naturpark Buchenberg Betriebs 
GmbH“ werden voraussichtlich erst im Sommer bzw. Herbst 2017 fertig und werden anschließend dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
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Gemäß der Empfehlung des Kontrollausschusses anlässlich der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2013 sollen 
die jeweiligen Jahresabschlüsse der ausgegliederten Unternehmungen samt den Prüfberichten des 
Abschlussprüfers dem Gemeinderat in der nächstfolgenden Sitzung nach Einlangen zur Kenntnis gebracht und 
nicht bis zur Beschlussfassung des nächsten Rechnungsabschlusses der Stadt zugewartet werden. 
 
 
 
 

3. Allgemeine sachliche Prüfung  
 
siehe BEILAGE  

 
 
 
 

4. Überprüfung des Rechnungsquerschnittes 2016 
 
Grundlage für zukünftige Entscheidungen ist eine Analyse der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der 
jüngeren Vergangenheit sowie der aktuellen finanziellen Situation der Stadt Waidhofen an der Ybbs. Ein 
geeignetes Instrument dazu ist der Rechnungsquerschnitt auf den Seiten 20 - 23 des Rechnungsabschlusses 
2016. 
 
Gemäß den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) sind Gemeinden 
verpflichtet, sowohl dem Voranschlag als auch dem Rechnungsabschluss einen Voranschlags- bzw. 
Rechnungsquerschnitt voranzustellen. Wesentlich dabei ist, dass die Trennung der Einnahmen und Ausgaben in 
ordentliche und außerordentliche aufgehoben wird. Die Einnahmen und Ausgaben werden vielmehr nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten in eine laufende Gebarung sowie eine Vermögensgebarung untergliedert. 
Die Vermögensgebarung wird weiters in eine „Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen“ sowie eine 
„Gebarung der Finanztransaktionen“ aufgeteilt. 
 
Durch den Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt können also wirtschaftliche Sachverhalte besonders 
prägnant und übersichtlich dargestellt werden. 
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a. Identifikation der wesentlichsten Einnahmenpositionen 
 

 

RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016

Einnahmen aus Veräußerungen u. sonstigen Einnahmen 2.643.556,27 5.352.799,00 2.204.911,22 2.104.158,00 2.099.978,00 2.067.272,00 1.946.309,00 2.019.866,93 1.797.810,57 1.913.185,92 1.645.501,88

Gewinnentn. d. Gmd. v. Unternehmungen u. marktbbest. Betr. s. Gmd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige laufende Transferzahlungen 166.802,17 172.313,28 179.565,26 190.070,00 202.377,00 221.966,00 202.407,00 201.781,80 188.134,98 221.800,20 237.267,52

Laufende Transferzahlungen v. Trägern des öffentl. Rechts 2.094.077,85 1.994.983,28 1.777.644,51 1.630.769,00 1.706.608,00 1.563.801,00 1.535.984,00 1.443.386,82 1.533.069,49 1.495.516,00 1.932.335,28

Einnahmen aus Besitz u. wirtschaftlichen Tätigkeiten 1.548.421,85 1.017.859,17 909.444,14 903.769,00 745.347,00 723.247,00 817.677,00 849.163,66 860.923,03 911.798,98 900.035,74

Einnahmen aus Leistungen 1.340.931,55 1.137.491,09 1.418.681,71 2.598.949,00 2.541.621,00 2.417.776,00 2.475.252,00 2.217.865,70 2.290.335,92 2.347.780,72 2.253.721,52

Gebühren für Benützung v- Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen 3.479.006,88 3.799.796,02 3.520.793,52 4.081.504,00 4.803.565,00 5.005.615,00 5.003.323,00 5.097.259,54 5.605.672,30 5.306.691,45 5.387.450,58

Ertragsanteile 8.924.573,80 9.525.048,81 10.876.093,0310.146.843,00 9.835.915,00 10.706.842,0010.864.335,00 11.332.997,43 11.935.384,58 12.058.163,24 12.320.848,32

Eigene Steuern 4.468.101,40 4.659.249,74 4.879.219,40 4.669.162,00 4.639.805,00 4.904.203,00 4.975.846,00 5.245.873,87 5.112.053,26 5.349.104,58 5.459.327,22
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Folgende Einnahmen sind als wesentlich einzuschätzen: 

 
► Eigene Steuern: Die budgetierten Kommunalsteuereinnahmen von € 3.500.000,00 konnten im Jahr 2016 
leider nicht erreicht werden. Die tatsächlichen Gesamteinnahmen wurden mit einem Betrag von € 3.413.779,62 
abgerechnet. Dieser Wert liegt ziemlich genau im Bereich der letzten 4 Jahre (2012: € 3.441.395,07, 2013: 
€ 3.441.494,85, 2014: € 3.460.385,48 und 2015: € 3.400.543,91). Die Einnahmen aus der Aufschließungsabgabe 
beliefen sich im Jahr 2016 auf € 239.049,56 und lagen somit um € 30.950,44 unter dem Voranschlagswert von 
€ 270.000,00. Leider konnte im Jahr 2016 wieder kein Grundstück „Am Moos“ veräußert werden. Dafür wurden 
Ende des Jahres insgesamt bereits 7 Parzellen im neuen Bauland „Schatzöd“ verkauft (siehe Einnahmen unter 
HHSt. 6/8400+0012). Seit dem Rechnungsjahr 2015 sind die einmaligen Kanaleinmündungsabgaben und 
Wasseranschlussgebühren im Rechnungsquerschnitt auch unter den eigenen Steuern (KZ 10 im Querschnitt) 
und nicht mehr unter den Gebühren (KZ 12) auszuweisen. 

 
► Ertragsanteile: Die Abgabenertragsanteile sind die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt. Die 
Einnahmen aus den Abgabenertragsanteilen haben sich speziell im 1. Halbjahr 2016 außerordentlich gut 
entwickelt. Im 2. Halbjahr sind dann die monatlichen Zahlungen spürbar zurückgegangen. Trotzdem konnte 
am Jahresende ein deutliches Plus von 2,18 %-Punkten gegenüber dem Rechnungsabschluss 2015 verzeichnet 
werden. Die Gesamteinnahmen aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Ansatz 9250) beliefen sich im 
Jahr 2016 auf € 12.320.848,32. Gegenüber dem Wert des Voranschlages 2016 bedeutet dies immerhin 
Mehreinnahmen in Höhe von € 177.348,32. Ab dem Jahr 2017 gilt ein neuer Finanzausgleich (FAG 2017). 

 
► Gebühren: Im Gesamtbetrag sind neben den Einnahmen aus dem sonstigen Wasserverkauf insbesondere 
auch die Einnahmen aus dem Wasserverkauf an den Wasserverbund Ybbstal enthalten. Diese beliefen sich im 
Jahr 2016 auf € 588.068,82 (zum Vergleich im Jahr 2013: € 443.627,20, 2014: € 501.972,63 und 2015: € 594.855,71). 
Der Molkereibetrieb in Aschbach hat seinen Nutzwasserbrunnen im September 2016 in Betrieb genommen. 
Aufgrund technischer Probleme kam dieser aber erst wesentlich später in den Vollbetrieb, wodurch in diesem 
Zeitraum wesentlich mehr Wasser von Waidhofen bezogen wurde als geplant. Ab dem Jahr 2017 werden die 
Einnahmen aus dem Wasserverkauf aller Voraussicht aber sinken und wurde dies im Voranschlag 2017 bereits 
berücksichtigt. Die einmaligen Anschlussgebühren werden ab dem Jahr 2015 unter den eigenen Steuern 
ausgewiesen. 

 
► Einnahmen aus Leistungen: Seit dem Jahr 2009 erfolgt eine Verrechnung des Schulzentrums 
Pocksteinerstraße (€ 717.080,70). Weiters fallen die sog. Verwaltungstangenten (€ 592.100,--) unter diese 
Kennziffer, ebenso die Leistungserlöse im städt. Wasserwerk. Darüber hinaus werden hier sämtliche 
Eintrittsgelder (zB Kulturveranstaltungen, Parkbad, etc.) und Kostenersätze erfasst. Ebenso die Einnahmen der 
Volkshochschule und aus der Aktion „Essen auf Rädern“. 

 
► Einnahmen aus Besitz u. wirtschaftl. Tätigkeit: Hierbei handelt es sich v.a. um die Einnahmen aus Mieten, 
Betriebskosten und Pachte (inkl. Schloss Rothschild, Ärztezentrum, etc.).  

 
► Einnahmen aus Veräußerungen u. sonstige Einnahmen: Vom Gesamtbetrag entfällt im Jahr 2016 ein Betrag 
von € 1.023.906,00 auf die Vergütungen des Bauhofes. Die übrigen Einnahmen bei dieser Position betreffen u.a. 
Personalkostenersätze, Erlöse aus dem Bereich Müllbeseitigung, Einnahmen aus Holzverkauf sowie diverse 
Rückersätze und alle sonstigen Einnahmen. 
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Der Anteil der Ertragsanteile an den Einnahmen der laufenden Gebarung liegt wie in den Vorjahren bei ca. 40 %. 

 
Der Gebührenanteil an den laufenden Einnahmen liegt wieder bei knapp 18 %. Die Erhöhung im Jahr 2014 auf 
rund 19 % war insbesondere durch höhere einmalige Anschlussgebühren (Ergänzungsabgaben) begründet, 
welche zudem ab dem Jahr 2015 unter den eigenen Steuern erfasst werden. 
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b. Identifikation der wesentlichsten Ausgabenpositionen 
 

 
 

RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und
marktbestimmten Betrieben der Gemeinde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige laufende Transferzahlungen 927.578,51 798.097,88 983.954,37 922.650,00 909.619,00 980.573,00 912.252,00 912.079,70 869.276,99 941.885,40 904.229,47

Laufende Transferzahlungen v. Trägern des öffentl. Rechts 4.149.005,53 4.124.427,21 4.293.158,50 4.517.719,00 4.919.693,00 5.285.731,00 5.389.869,00 5.724.831,49 5.937.982,45 6.117.186,61 6.103.515,48

Zinsen für Finanzschulden 1.114.535,38 1.614.962,81 2.056.679,96 1.669.694,00 951.906,00 987.847,00 979.719,00 846.007,36 891.910,32 838.733,36 771.439,68

Verwaltungs- und Betriebsaufwand 7.716.819,66 10.915.017,93 8.179.742,37 10.216.140,00 9.774.562,00 8.482.142,00 8.715.884,00 8.936.184,88 8.393.336,90 8.895.085,70 8.953.579,70

Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 968.763,00 933.386,65 1.006.097,86 991.671,00 919.451,00 987.172,00 934.691,00 906.052,63 901.119,64 998.338,80 899.001,72

Bezüge gewählter Organe 521.740,06 523.692,76 541.380,70 545.294,00 537.482,00 550.154,00 584.196,00 548.448,36 567.916,92 581.468,25 589.224,38

Pensionen und sonstige Ruhebezüge 993.618,12 962.005,61 910.764,47 856.884,00 791.927,00 780.302,00 677.123,00 725.964,03 729.009,06 744.111,72 755.310,18

Leistungen für Personal 6.967.583,06 6.159.417,90 6.789.046,07 7.127.999,00 6.963.767,00 7.021.655,00 7.197.837,00 7.105.965,12 7.437.755,20 7.881.859,19 8.168.099,48

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

A
ch

se
n

ti
te

l

Entwicklung Ausgaben der laufenden Gebarung



 

- 14 - 
 

 
Ausgabenseitig bilden folgende Positionen einen wesentlichen Anteil an den Gesamtausgaben: 

 
► Personalausgaben: Die detaillierte Darstellung ist im Rechnungsabschluss 2016 ab Seite 261 ersichtlich. 
Eine genaue Prüfung dieser Position findet im Kapitel 6 des Prüfberichtes statt. 

 
► Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Die leichte Erhöhung im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2015 ist 
in erster Linie auf gestiegene Instandhaltungsausgaben zurückzuführen (v.a. bei Anlagen und Gebäuden). 
Ansonsten liegen die Gesamtausgaben auf dem Niveau des Jahres 2013. Nur im Rechnungsabschluss 2014 lag 
der Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit knapp € 8,4 Mio. deutlich darunter. Im Jahr 2014 machten sich 
das Guthaben bei der Schulumlage an den Musikschulverband Ybbstal sowie die äußerst geringen 
Winterdienstausgaben bemerkbar. 

 
► Zinsen für Finanzschulden:   
 
    Wert des        
      6-Monats-EURIBOR   
    

1. September 2006: 3,460 %    

1. September 2007: 4,765 %    

1. September 2008: 5,165 %    

1. September 2009: 1,080 %    

1. September 2010: 1,134 %    

1. September 2011:  1,748 % 

1. September 2013: 0,345 % 

1. September 2014: 0,267 % 

1. September 2015: 0,040 % 

1. September 2016: -0,192 % 

   20. April 2017:                     -0,250 %  (negativ!) 

 

 

► Ergebnis der laufenden Gebarung (Saldo 1) 
 
Wie bereits zuvor erwähnt, beläuft sich das Ergebnis der laufenden Gebarung (Saldo 1) im Jahr 2016 auf 
immerhin € 2.992.087,97. Im Voranschlag 2016 ist man noch von einem Saldo 1 von nur € 1.914.700,-- 
ausgegangen. Natürlich schlägt sich hier auch die erhaltene Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich in 
Höhe von € 500.000,-- nieder. Es muss aber auch festgehalten werden, dass im Jahr 2009 der Saldo 1 
überhaupt negativ (€ -523.007,--) war. Die Darlehenstilgungen werden allerdings nicht im Ergebnis der 
laufenden Gebarung berücksichtigt, nur die Zinsen für die Finanzschulden. Das sog. „Maastricht-Ergebnis“ 
auf Seite 23 des Rechnungsabschlusses ist der Finanzierungssaldo des Sektors Staat nach den Regeln des 
ESVG (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen). 
 
 



 

- 15 - 
 

► Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentl. Rechts: Nachstehende Aufstellung wurde erläutert. 
 

  
RA 

2009 
RA 

2010 
RA 

2011 
RA 

2012 
RA 

2013 
RA 

2014 
RA 

2015 

RA  
2016 

Ertragsanteile 10.146.842,81 9.835.915,25 10.706.841,95 10.864.334,78 11.332.997,43 11.935.384,58 12.058.163,24 12.320.848,32 

sonst. FAG-Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                 

Umlagen              

Sozialhilfeumlage 1.497.565,39 1.706.002,53 1.926.511,91 1.811.027,82 1.896.922,37 1.969.051,32 2.017.172,18 1.915.272,10 

Jugendwohlfahrtsumlage 197.773,94 197.433,50 203.610,47 210.259,06 222.393,28 231.437,98    241.401,93 250.462,63 

Lfd. Transferzlg. NÖGUS                

NÖKAS-Umlage 2.133.504,94 2.293.722,90 2.386.175,54 2.559.389,72 2.766.400,76 2.876.389,15 2.967.289,50 3.029.689,93 

NÖGUS-Standortbeitrag 239.773,39 258.954,93 277.081,78 302.019,14 326.180,86 342.489,70    357.901,74 370.786,20 

  4.068.617,66 4.456.113,86 4.793.379,70 4.882.695,74 5.211.897,27 5.419.368,15 5.583.765,35 5.566.210,86 

                 

Differenz EA - Umlagen 6.078.225,15 5.379.801,39 5.913.462,25 5.981.639,04 6.121.100,16 6.516.016,43 6.474.397,89 6.754.637,46 

                 

Anteil Umlagen an EA 40,10 % 45,30 % 44,77 % 44,94 % 45,99 % 45,41 % 46,31 % 45,18 % 

                 

Kommunalsteuereinnahmen 3.375.142,26 3.153.394,28 3.365.831,24 3.441.395,07 3.441.494,85 3.460.385,48 3.400.543,91 3.413.779,62 
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a. Analyse der Vermögensgebarung 
 
Die Darstellung und Analyse der „Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen“ auf Seite 21 des Rechnungsabschlusses 2016 zeigt, unter Berücksichtigung einer 
Darstellung der Vorjahre, in welchem Umfang die Stadt in der jüngeren Vergangenheit Investitionen getätigt hat sowie inwieweit Einnahmen aus der Veräußerung von 
Vermögen und erhaltenen Kapitaltransferzahlungen erzielt werden konnten. 
 
 

  

RA 2009 RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016 

Verände
rung  

2015 zu 
2016 

CAGR 

Veräußerung von unbew. 
Vermögen 377.959,00 652.187,00 895.858,00 88.104,00 1.124.974,46 353.955,51 609.439,44 608.181,00 -0,21% -7,18% 
Sonstige 
Kapitaltransferzahlungen 3.210.948,00 3.721.007,00 1.484.881,00 1.026.781,00 1.306.521,21 1.200.945,67 1.363.275,54 1.189.123,89 -12,77% -8,72% 

                      
Einnahmen der 
Vermögensgebarung 3.613.899,00 4.404.397,00 2.385.039,00 1.122.051,00 2.431.495,67 1.554.901,18 1.972.714,98 1.797.304,89 -8,89% -8,38% 
Ausgaben der 
Vermögensgebarung 3.761.765,00 3.791.171,00 5.222.966,00 2.728.224,00 5.706.878,91 3.895.353,61 6.513.581,21 4.314.852,27 -33,76% -6,16% 
Ergebnis der 
Vermögensgebarung -147.866,00 613.226,00 -2.837.927,00 -1.606.173,00 -3.275.383,24 -2.340.452,43 -4.540.866,23 -2.517.547,38 -44,56% -3,95% 
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Wie aus den Ergebnissen der „Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen“ ersichtlich, konnte Waidhofen 
a/d Ybbs im Rechnungsabschluss 2016 die Ausgaben für die Vermögensgebarung nicht durch Einnahmen aus 
der Veräußerung von Vermögen und aus Kapitaltransferzahlungen bedecken. Das negative Ergebnis der 
Vermögensgebarung (Saldo 2) muss daher durch Überschüsse der laufenden Gebarung bzw. durch 
Einnahmen aus Finanztransaktionen (v.a. Aufnahme von Finanzschulden) bedeckt werden. 
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b. Analyse Liquiditäts- und Finanzierungsstatus  
 

Leasingverträge sowie Finanzschulden der ausgegliederten Rechtsträger erst ab RA 2011 dargestellt. 
 

Schuldenstand RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016 

Veränder
ung 2015 

zu  
 2016 

CAGR 

Schuldenart 1 20.412.001,13 26.240.087,95 27.052.476,12 29.370.857,53 26.910.803,49 25.735.039,30 24.637.918,08 25.082.311,04 23.701.052,91 24.498.528,00 24.640.970,78 0,58% 1,46% 

Schuldenart 2 15.642.795,83 16.574.451,91 16.476.916,27 16.456.612,98 16.288.559,97 16.137.201,09 16.422.369,70 16.956.514,35 17.054.934,35 18.238.406,00 18.773.783,15 2,94% 1,41% 

Zwischensumme 36.054.796,96 42.814.539,86 43.529.392,39 45.827.470,51 43.199.363,46 41.872.240,39 41.060.287,78 42.038.825,39 40.755.987,26 42.736.934,00 43.414.753,93 1,59% 1,44% 

Schuldenart 3 5.904.664,88 5.283.312,14 4.661.959,41 4.520.011,51 4.001.706,87 3.519.928,62 3.058.500,29 2.597.070,20 2.195.232,01 1.793.265,00 1.391.421,51 -22,41% -10,52% 

Summe Finanzschulden 41.959.461,84 48.097.852,00 48.191.351,80 50.347.482,02 47.201.070,33 45.392.169,01 44.118.788,07 44.635.895,59 42.951.219,27 44.530.199,00 44.806.175,44 0,62% 0,51% 

ausgelagerte Rechtsträger 0,00 0,00 0,00 0,00 729.836,36 3.086.439,18 5.848.030,78 7.017.000,71 6.760.793,75 6.649.187,00 6.340.675,93 -4,64%   

Gesamtschulden 41.959.461,84 48.097.852,00 48.191.351,80 50.347.482,02 47.930.906,69 48.478.608,19 49.966.818,85 51.652.896,30 49.712.013,02 51.179.386,00 51.146.851,37 -0,06% 1,53% 

Leasingverträge           8.482.822,42 8.205.207,33 7.891.030,63 7.572.768,23 7.245.061,00 6.908.392,47 -4,65%   

Gesamtschulden 41.959.461,84 48.097.852,00 48.191.351,80 50.347.482,02 47.930.906,69 48.478.608,19 58.172.026,18 59.543.926,93 57.284.781,25 58.424.447,00 58.055.243,84 -0,63% 2,53% 

              

  RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016   

laufende Einnahmen in % 
der Gesamtschulden 

59% 58% 53% 52% 55% 57% 48% 49% 52% 51% 52% 
  

              

  

RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016 
Veränder
ung  2015 
zu  2016 

CAGR 

Darstellung 
Schuldenstand pro Kopf 
(1+2) 3.187,87 3.785,55 3.848,75 4.051,94 3.819,57 3.702,23 3.630,44 3.716,96 3.603,54 3.778,69 3.838,62 1,41% 1,97% 

 

*) Berechnungsgrundlage = 11.310 Einwohner. 
 
CAGR = Compound Annual Growth Rate = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
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5.  Überprüfung der einzelnen Haushaltsstellen und der notwendigen  
  Abweichungsbegründungen  
 
 

Seite Bezeichnung Anfrage / Ergebnis der Prüfung 

9 Abweichende 
Mengenplanung 

- Wie begründet sich die Steigerung der geplanten Mehrleistungen um 
15,1 %? 

- Wie begründet sich die Steigerung bei den fallweisen Bediensteten 
um 34,9 % (z.B. Schulen, Kindergarten, Essen auf Rädern, 
Ärztezentrum). 

- Welche Bereiche haben hier am meisten daneben geplant? 

Antwort PW/1:  
Ab Seite 261 des RA sind die detaillierten Auflistungen nach Gruppen für die 
Personalleistungen ersichtlich. Ab Seite 165 sind die Begründungen der 
Abweichungen angeführt.  
Seit dem Jahr 2014 werden div. Personalkosten für die Mittelschulgemeinde, 
Polytechnische Schulgemeinde, Kindergarten II, Parkdeck Schlosscenter 
GmbH und EGW GmbH über den Haushalt verrechnet. D.h. diesen 
Ausgaben stehen jeweils entsprechende Personalkostenersätze gegenüber. 
Im Jahr 2016 war das immerhin ein Betrag in Höhe von € 90.062,21 
 
Ergänzend wird von MD/3 bekanntgegeben: 
Mehrdienstleistungsentschädigung – Mehrkosten rd. € 43.000,-- 

 Öffentlichkeitsarbeit & IT insgesamt rd. € 12.000,-- (webauftritt neu,  
e-government-Anwendungen usw.) 

 Krankenstandsvertretungen (Reinigungsdienst, Kindergärten, 
Schulzentrum usw.) rund € 27.000,-- 

 Öffentl. WC-Anlagen – Überlassung einer Mitarbeiterin an NÖVOG  
rd. € 4.000,-- (den zusätzlichen Ausgaben stehen jedoch Einnahmen 
unter 2/8120+8270 iHv € 10.178,25 gegenüber) 

 

Empfehlung(1) des KoA: 
Es soll noch im laufenden Jahr 2017 ein gezielter Abbau von 
Mehrleistungen durch mehr Disziplin bei der ÜStd.-Planung und mehr 
Controlling erfolgen. 
 

10-11 Erläuterung der 
Gesamtschulden 

Schuldenart 1+2, Leasing und ausgelagerte Rechtsträger 

Antwort PW/1:  
Wurde von Mag. Grestenberger bei der KoA-Sitzung ausführlich dargelegt. 
Siehe auch Seite 7ff des gegenständlichen Berichtes. 
 
Pro-Kopf-Schulden sind in den letzten 10 Jahren um 20 % gestiegen. Wie 
liegen wir hier im NÖ-Schnitt? 

Antwort PW/1:  
Vergleiche mit anderen Städten und Gemeinden nur schwer möglich, da 
vielfach bei anderen Städten Aufgaben ausgelagert sind und daher bei den 
Schulden nicht aufscheinen. 
Den ausgewiesenen Schulden muss fairerweise auch das damit 
geschaffene Vermögen gegenübergestellt werden. Ab 2019 gilt die neue  
VRV 2015  und wird hier eine entsprechende Bilanz zu erstellen sein. 
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253 Derivative Geschäfte Wie weichen wir von den damaligen Vorstellungen gem. Gemeinde-
ratsbeschluss ab? 

Antwort PW/1: Seite 253 des RA wurde bei der KoA-Sitzung besprochen. 
 

13 Nicht fällige Ver-
waltungsforderungen 

Erläuterung was da dahinter steckt und wann läuft das aus? 

Antwort PW/1: Hier handelt es sich um die von der Stadt WY gewährten 
Wohnbaudarlehen. Diese WBD wurden früher zinsenlos über 7 Jahre 
gewährt. Die Richtlinien „Ökologische Wohnbauförderung der Stadt WY – 
Richtlinien 2004“ wurden mit 30.04.2009 außer Kraft gesetzt. 
 

257 Haftungen  Ist die Haftung für den Naturpark Buchenberg und dem Wirtschaftspark 
nun ausgelaufen oder wurden diese verlängert? 

Antwort PW/1:  
Naturpark: 
Der Gemeinderat der Stadt Waidhofen a/d Ybbs hat in seiner Sitzung am  
19. Dezember 2016 die Übernahme einer Ausfallsbürgschaft gemäß § 1356 
ABGB zugunsten der Volksbank Niederösterreich AG für die beiden Konto-
korrentkredite der „Naturpark Buchenberg Betriebs GmbH“  bis zu einem 
Höchstbetrag von € 60.000,-- (jeweils € 30.000,-- IBAN AT33 4353 0206 1415 
0009 und € 30.000,-- IBAN AT11 4353 0206 1415 0017) bis längstens  
31. Dezember 2017 beschlossen. Diese Beschlussfassung erfolgte im nicht-
öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung. 
 

Wirtschaftspark Ybbstal: 
Der Gemeinderat der Stadt Waidhofen a/d Ybbs hat in seiner Sitzung am  
26. September 2016 die Übernahme einer Haftung als Bürge und Zahler 
gemäß § 1357 ABGB für den von der „Wirtschaftspark Ybbstal GmbH“ bei der 
Volksbank Niederösterreich AG aufgenommenen Kredit (Konto Nr. 2442421-
2202) in Höhe von € 200.000,-- beschlossen. Mittels Umlaufbeschluss im 
Juli/August 2016 haben die Gesellschafter der „Wirtschaftspark Ybbstal 
GmbH“ diese Anschlussfinanzierung genehmigt. 
 

18 Abgaben und 
Gebühren 

Wie haben sich die Abgaben und Gebühren pro Einwohner im 
dargestellten Zeitraum entwickelt? 

Antwort PW/1: Die Übersicht auf Seite 18 des RA wurde besprochen. 

 
Detailbegründungen bei: Stellplatz- und Ausgleichsabgabe, 
Verwaltungsabgabe und Kommissionsgebühren 

Antwort PW/1:  
Seite 179: Von der H/2 wurde einem Bauwerber eine Stellplatz-Ausgleichs- 
                     abgabe für 4 Stellplätze vorgeschrieben. 
Seite 166: 0500-4571 Bezirksverwaltung, Verwaltungsabgaben - Es wurden  
                      wesentlich mehr Pässe und Ausweise beantragt. 
Kommissionsgebühren: Hauptsächlich Standesamt – Mehreinnahmen 
durch eine Änderung ab 01.07.2016: Trauungen im Schloss Rothschild 
werden als „Außentrauungen“ abgerechnet. Außerdem werden ver-
schiedene Tarife für Trauungen innerhalb und außerhalb der Dienstzeit 
sowie an Sonn- und Feiertagen verrechnet. 
 

29 
Bgm.Büro: 
1/0100-6170 

 
Instandhaltung Fahrzeuge: Konto wurde gesichtet 
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1/0100-6300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/0100-5810 

 
 
Postdienste – warum Mehrausgaben? 

Antwort BGM-Büro, Fr. Hausberger: Mehrausgaben ergeben sich durch 
zahlreiche Infobriefe und Einladungen beim Projekt „Glasfaser für 
Waidhofen“. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war das Projekt noch nicht 
bekannt. 
Frage KoA: Warum erfolgte die Info nicht durch die Stadtnachrichten? 
Die Glasfaser ist eigentlich ein Projekt von Kabelplus und NÖGIG. 

Antwort BGM-Büro, Fr. Hausberger: Die Information erfolgte natürlich 
zusätzlich auch über die Stadtnachrichten. Eine zeitgemäße Internet-
infrastruktur liegt auch im Interesse der Stadt – demnach war unser Beitrag 
zum Projekt die Informationsverbreitung und direkte Ansprache der 
Bürgerinnen und Bürger – dazu sind Briefe und Sendungen ein geeigneter 
Kommunikationskanal. 
 

Empfehlung(2) des KoA: 
Es wird empfohlen, allgemeine Informationen stärker über die 
Stadtnachrichten weiter zu geben. Aus Kostengründen soll diese 
Möglichkeit mehr genutzt werden. 
 
Dienstgeberbeiträge – warum Minderbetrag? 

Antwort PW/1: Es wurde der Postenansatz (2000) für Schulamt geschaffen. 
Dort gebuchte Beträge (Seite 53) wurden bei 0100 veranschlagt. 
 

31 
Bürgerservice: 
1/0120-7000 

Miete Kopiergerät – warum gestiegen? 

Antwort MD/2-Bürgerservice: Diverse Broschüren werden im Haus erstellt. 
Wird die in der Miet-Pauschale enthalte Stückzahl an Kopien überschritten, 
fallen Mehrkosten an. 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit: 
1/0150-6300 
 
 
 
 

1/0150-7280 
 
 
 
 

1/0150-4571 
 
 
1/0150-7281 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postdienste – warum Mehrausgaben? 

Antwort Büro Kommunikation, Fr. Mag. Engleder:  
Die Mehrausgaben sind durch Info-Briefe betreffend Glasfaserausbau 
entstanden. 
 
Entgelte f. sonst. Leistungen   Wo ist Rg. von FALKE gebucht? 

Antwort PW/1: Konto wurde gesichtet. Rechnungen der Fa. FALKEmedia 
werden hauptsächlich auf Kulturamt, HHSt 1/3220-4570 - Druckwerke 
verbucht. 
 
Druckwerke - Konto wurde gesichtet;  
                                Beleg 16.925 wurde ausgehoben und gesichtet 
 
Erstellung Homepage - Darlegung Beschluss, Anbot und Abrechnung 

Antwort Büro Kommunikation, Fr. Mag. Engleder: 
Der Auftrag für Konzeption/Grafik wurde um € 10.170,-- an die Firma P&R 
vergeben, für die Programmierung an die Firma I-gap, Welser um € 10.584,-. 
Das ergibt einen Gesamtkostenpreis von € 20.754,--, beschlossen im 
Stadtsenat am 24.11.2015. 
In die Angebote kann Einsicht genommen werden. 
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32 

 

 
1/0150-5650 
 
 
 
 
 
 
 

2/0150+8740 

 
Mehrleistungsvergütungen – warum um 50 % Mehrausgaben? 

Antwort MD/3:     
Öffentlichkeitsarbeit & IT insgesamt rd. €  12.000,-- (webaufritt neu,  
e-government-Anwendungen usw.). Von Mitarbeitern der IT wurden rund 
400 Überstunden (MDL-Entschädigung rd. € 10.400,--) erbracht. Von 
Mitarbeiterinnen des Teilbereiches Öffentlichkeitsarbeit rund 80 
Mehrleistungsstunden (MDL-Entschädigung rd. €  1.600,--). 
 
Beitrag WK NÖ-NAFES – für was ist dieser Betrag? 

Antwort PW/1: Dies ist eine schriftliche Förderzusage für die Homepage. 
NÖ NAFES = Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in 
Stadtzentren 
 

35 
Repräsentation: 
1/0190-7230 

Buchungen wurden gesichtet; 
Belege 16.937 und 16.938 wurden ausgehoben und gesichtet. 

Anmerkung PW/1: Vom jeweiligen Bereich sind auf den Rechnungen der 
Verwendungszweck und die Personen zu vermerken. Seitens der 
Fachabteilung wird bei einer Bereichsleitersitzung nochmals auf die 
Wichtigkeit dieser Anmerkungen hingewiesen werden. 
 

36 
Wahlamt: 
2/0240+8170 
1/0240-6300 

 
Kostenersätze 
Postdienste 
Das Verschulden liegt nicht bei der Gemeinde und wird über gültigen 
Abgeltungssatz nicht ausreichend abgegolten. Gibt es hier Maßnahmen 
durch die Stadtgemeinde bzw. den Städtebund? 

Antwort MD Mag. Schneider: Die Kostenersätze sind ständig Thema beim 
Österreichischen Städtebund und Österreichischen Gemeindebund und 
wird bei jeder Gelegenheit eine Erhöhung seitens des Bundes bzw. der 
Länder gefordert. 
Antwort PW/1: Kostenersätze von Bund und Land langen oft mit sehr großer 
Verspätung ein (bis zu 2 Jahre).  
 

39 
Bauamt: 
1/0300-5650 

 
Mehrleistungsvergütungen – warum Überschreitung 

Antwort MD/3:  
Ein Mitarbeiter nahm im Jahr 2016 Bildungsfreistellung in Anspruch. Die 
Aufgaben wurden in Form von Mehrdienstleistungen durch andere 
MAInnen übernommen. Insgesamt wurden die veranschlagten Personal-
kosten unter Ansatz 0300 Bauamt unterschritten. 
 

40 
Bezirksverwaltung: 
2/0500+8170 
2/0500+8680 

 
Kostenersätze – hier handelt es sich um Mahnspesen, Exekutionskosten, … 
Strafgelder – Einnahmen nach dem Führerscheingesetz 
 

43 
Ehrungen: 
1/0620-7680 

Wie begründet sich die Überschreitung um € 1.554,--? 

Antwort PW/1: Es wurde 2016 eine größere Menge an CD`s angekauft, 
welche bei künftigen Gratulationen verteilt werden.  
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Auch ist die Anzahl für Geburtstagsgratulationen, Ehrungen, … und damit 
die Anschaffung von Einkaufsgutscheinen, Plaketten, etc. über ein Jahr im 
Voraus nicht exakt abzuschätzen. 

Frage KoA: CD-Ankauf: Warum läuft das über Ehrungen? 
Wieviel kann der Magistrat oder der BGM einfach so ausgeben? Bei einer 
Überschreitung des Kontos müsste es einen GR-Beschluss geben. 

Antwort BGM-Büro, Fr. Neubauer:  
1.) CDs: Hier handelt es sich um Beigaben zu den Ehrungen. 
2.) Ein Gemeinderatsbeschluss (GR-Sitzung vom 26. September 2016) für die 

Verleihung der Ehrungsplaketten (2.200,00 Euro) für 19 Personen liegt vor. 
Dementsprechend wurden bei der Firma Victoria Awards Ehrenplaketten 
im Wert von ca. 2.200 Euro bestellt.  
Der Umfang der Ehrung am 20. Oktober 2016 war bei der 
Budgeterstellung 2016 noch nicht vorhersehbar. 

 

62 
SPZ; Schulerhaltungs-
beiträge (Umlage) 
2/2130+8620 

VA € 126.000,--  RA € 118.060,32 

Antwort PW/1: Hier handelt es sich um Beiträge anderer Gemeinden, deren 
Kinder im SPZ betreut werden. 
 

60/63 
VS Zell; Nachmittags-
betreuung 
2/2115+8100 
1/2115-7282 

 

Mindereinnahmen bzw. Minderausgaben 
Siehe Begründung Seite 168 und 169 
 

77 
Jugendzentrum 
Bagger: 
1/2591-5100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2591-6140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geldbezüge Vb – warum Überschreitung 

Antwort MD/3: 
Der Gemeinderat hat bei den Personalkosten für das Jahr 2016 ein Ein-
sparungsziel von € 200.000,-- vorgegeben. Zur Umsetzung dieser Vorgabe 
wurden bei der Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten für 2016 
alle damals bekannten Möglichkeiten der Kostendämpfung (z.B. 
Nichtnachbesetzung freiwerdender Stellen, Nichtbesetzung von Plan-
posten – soweit keine gesetzliche Verpflichtung) berücksichtigt. 
Eine mit 20 Wochenstunden teilbeschäftigte Jugendbetreuerin des JuZ 
Bagger ist mit Wirkung vom 31.01.2016 aus dem Dienstverhältnis ausge-
schieden. Bei VA-Erstellung war beabsichtigt, diesen freigewordenen 
Dienstposten nicht nachzubesetzen. Um einen qualifizierten Betrieb des 
Jugendzentrums zu gewährleisten, wurde ab 01.11.2016 wieder eine 
Jugendbetreuerin (teilbeschäftigt mit 15 Wochenstunden) beschäftigt. 
 
Instandhaltung Gebäude - Vergleich mit Anträge, Anbot und 
Rechnungen 

Antwort JuZ Bagger, Hr. Schauer bzw. PW/2: 
2015 und 2016 hatten wir ein umfangsreiches Projekt zur Neugestaltung der 
Fassaden auf beiden Seiten mit größtmöglicher Beteiligung unserer 
jugendlichen BesucherInnen. Die Finanzierung erfolgte über eine Jugend-
kulturförderung des Landes NÖ („come on“-Förderung, insgesamt € 5.100,--
aufgeteilt in zwei Teile 2015: 3100,- / 2016: 2000,-) und der Stadt Waidhofen.  
Auf HHSt 2/2591+8290 langte eine Förderung für die Fassade in Höhe von  
€ 2.000,-- ein. 
In die Unterlagen Projektbericht und Abrechnung für die  
„come on“-Förderung kann Einsicht genommen werden. 
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1/2591-7288 Bauhofleistungen – warum Überschreitung? 

Antwort JZ Bagger, Hr. Schauer bzw. PW/2: 
Siehe obige Begründung bei Instandhaltung Gebäude 
 

81 
Kunsteislaufbahn: 
1/2640-6190 

Überschreitung – was wurde hier gemacht? 

Antwort PW/2: Beim Eishobel musste der Anlasser repariert werden. 
 
Es gab einen Unfall mit Brandschaden aufgrund Zigaretten – wurde 
dieser Fall von der Versicherung gedeckt? 
Antwort PW/2: Der Liegenschaftsabteilung ist kein diesbezüglicher Vorfall 
bekannt. Eine Rücksprache mit dem Pächter der Eishalle, Herrn Maierhofer 
Herbert, hat ergeben, dass auch ihm kein derartiger Vorfall bekannt ist. 
 

89 
5-Elemente-Museum: 
1/3601-4030 

Einkauf Handelswaren Shop –  
+ € 4.030,-- bei rund € 30.000,- Jahreseinkaufswert. Wie begründet sich 
dieser? Gibt es bereits eine Inventar- und Warenbuchung? 
Warum sind die Einnahmen unter den Einkaufskosten? 

Antwort Bereich Tourismus, Helm Sarah:  
Viele der eingekauften Waren stehen noch im Shop, d.h. die Werte sind da, 
jedoch noch nicht monetär umgesetzt. 2016 wurden zudem einige ge-
wünschte Produkte angeschafft (z.B. Klangraum-CDs, Regenschirme), die 
sich leider nur schleppend verkaufen. 
Der überwiegende Teil unserer Produkte wird daher nur noch auf 
Kommission gekauft, um solche Differenzen zu vermeiden. 

Ja, es gibt mit dem neuen Kassensystem eine Waren- und Inventarbuchung. 
 

93 
Stadterneuerung: 
1/3631-7570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/3631-7571 
 
 
 
 
 
 

 
Sonst. Einrichtungen 
u. Maßnahmen 
1/3690-7291 

Landjugend Projekt „Marathon“ 
Erläuterung und Einsicht in Beschluss, Schreiben und Abrechnung 

Antwort Bereich Kultur, Frau Lengauer: 
Im Zuge des Projektmarathon 2016 wurde von der Landjugend Windhag das 
Almkreuz und eine Aussichtsplattform restauriert bzw. neu gestaltet.  
Die Gesamtkosten für dieses Projekt haben sich auf € 2.839,-- belaufen. Da 
die Anschaffungen unter der Wertgrenze waren, war dafür kein Beschluss 
notwendig.  
Antwort PW/1: Die Bedeckung des Projektes erfolgte durch Kreditüber-
tragung von den HHSt. 1/3630-7571 (€ 1.000,--) und 1/3631-7280 (€ 2.000,--). 
 
Beitrag NÖ Stadterneuerung: Offenlegung des Nutzens in € 

Antwort BGM-Büro, Fr. Hausberger: 
Siehe STS-Beschluss vom 16.12.2015; Beitrag für die Betreuungsleistungen 
im Zuge der Stadterneuerung – beauftragt wurde die NÖ Regional. Der 
beauftragte Betrag wird zu 50 % gefördert (Einnahmen im Folgejahr). 
 

Mehrausgaben - siehe auch Begründung Seite 170. 
 

TV-Veranstaltungen – Konto wurde gesichtet 
Gibt es hier einen (StS) Beschluss für die Medienkooperation mit der  
Fa. Air Play? 

Antwort BGM-Büro, Fr. Hausberger: Die Medienkooperation mit der Fa. 
Airplay besteht bereits seit dem Jahr 2011. Es gab nie einen Stadtsenats-
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beschluss, sondern einen Gemeinderatsbeschluss, wonach die 
Presseabteilung ermächtigt wurde, im Rahmen des Budgets die 
entsprechenden Ausgaben zu tätigen. Nach Sichtung der Akten gibt es ab 
dem Jahr 2014 diesen Beschluss allerdings nicht. Warum dieser Beschluss ab 
dem Jahr 2014 nicht mehr eingeholt wurde, lässt sich heute nicht mehr 
nachvollziehen. Die damalige Leiterin der Abteilung kann auf Grund ihres 
Gesundheitszustandes dazu nicht befragt werden.  
 
Da die Kooperation etwas langjährig Bestehendes war, wurde das 
Beschlusserfordernis bei der Verlängerung des Vertrages von den neuen 
Mitarbeiterinnen in der Presseabteilung nicht hinterfragt. 
Zu Beginn dieses Jahres wurde die Medienkooperation bereits gekündigt. 
 
Empfehlung (3) des KoA: 
Es wird empfohlen die Magistratsbereiche anzuweisen, die notwendigen 
Beschlusserfordernisse gemäß Regelung des STROG einzuhalten. Der 
Magistratsdirektor hat auf die korrekte Abwicklung zu achten. 
 

98/99 Essen auf Rädern Werden Ausgaben mit Einnahmen verglichen, beträgt der 
Kostenaufwand der Stadt für diese Aktion € 13.149,42. 
 

101 
Verein „JOB“ 
1/4590-7570 

Wie lange ist dieser Verein noch gesichert? 
Welche Leistungen hat er für die Stadt gebracht und was hat das der 
Stadt gesamthaft an Einsparungen oder an Arbeitsmarktförderung 
bewirkt? 
 
Antwort Verein JOB, Hr. Fleischanderl: 
Der Verein J.O.B begleitet seit 1998 langzeitbeschäftigungslose Menschen 
maximal 1 Jahr mit dem Auftrag diese soweit jobready zu machen, damit ein 
Wiederfußfassen am 1. Arbeitsmarkt gelingt. 
Seither wurden 344 Personen beschäftigt, die auch wieder in das System 
Geld zurückfließen ließen bzw. lassen (zB. SV-, Pensions- und AL-Beiträge). 
Von dieser großen Anzahl wurden nur 88 Menschen wieder arbeitslos – der 
überwiegende Anteil fand durch die Unterstützung der J.O.B-Mit- 
arbeiterInnen wieder einen Arbeitsplatz! 
 

Im Jahr 2016 arbeiteten die TransitmitarbeiterInnen und die Zivildiener in 
Summe 10.617 Stunden für die Stadt Waidhofen. Hier ein Auszug der 
Hauptaufgaben: 1310 administrativer Bereich (PW1 und Integrationsstelle), 
912 PW2 (Mäharbeiten, Parkbad, …), 7400 PW4 (EAG-Zerlegung, Reinigung 
und Winterdienst der 42 Sammelinseln im Gemeindegebiet, Tonnenservice, 
Mitarbeit im ASZ, Reinigung ASZ,…), 995 für diverse andere Abteilungen wie 
PW 3, Bauhof, Wasserwerk 
 

Für diese Tätigkeiten erhält der Verein 36.000,- jährliche Subvention. Das 
ergibt einen effektiven Stundensatz von 3,39! Darin ist die fachliche 
Anleitung, Planung, Begleitung und natürlich auch Mitarbeit unserer 
ArbeitsanleiterInnen nicht berücksichtigt.  
 

Als Geschäftsführer des Vereins möchte ich mich für die Subvention der 
Stadt Waidhofen herzlichst bedanken und hoffe, dass diese überlebens-
notwendige Subvention – auch wenn das nur ein Bruchteil des 
Gesamtbudget von rund 597.000,- ist – auch für die nächsten Jahre 
gesichert ist.  
Den großen Brocken übernehmen das AMS NÖ und das Land NÖ. 
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103 
Sonstige med. 
Betreuung 
1/5120-7290 

Gesundheitsforum – Gesunde Gemeinde – Konto wurde gesichtet 

107 
Krankenhaus W/Y 
1/5522-6400 

Rechtskosten – wie begründet sich die Höhe von € 2.484,98? 

Antwort PW/1: Bei diesem Betrag handelt es sich um die anteiligen 
Prozesskosten betreffend KRAZAF-Lücke (Zivilrechtsklage der 
Stadtgemeinde Hainburg - GR-Beschluss 30. September 2013) 
 

109 
Gemeindestraßen: 
1/6120-6110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/6120-7288 

Instandhaltung Straßenbauten 
Vorlage der Beschlüsse bzw. Aufträge für Überschreitung von € 19.431,23 

Antwort PW/3:  
Auf gegenständlicher Haushaltsstelle beträgt der VA-Betrag € 100.000,--, 
die tatsächliche Überschreitung lediglich € 8.431,23, weil im Ausmaß von 
€ 11.000,-- Kreditübertragungen getätigt wurden.  
Die Überschreitung selbst ergibt sich aus einer Vielzahl von unterschied-
lichsten und ständigen Instandhaltungsmaßnahmen, welche erst im Laufe 
des Jahres erforderlich werden und daher nicht planbar sind. Wird der 
Budgetrahmen erreicht bzw. überschritten, so können trotzdem die 
Instandhaltungsmaßnahmen (Ausbesserungen von Schlaglöchern, 
Räumung von Einläufen, Reparaturen an Geländern usw.) nicht gestoppt 
werden, da bei Unterlassung Haftungen gegen den Straßenerhalter als 
Person schlagend werden. Mit welcher Summe die Haushaltsstelle bis zum 
jeweiligen Jahresende voraussichtlich abgerechnet werden wird, ist erst 
gegen Jahresende abschätzbar und liegen daher dafür, wie all die Jahre 
zuvor auch, keine gesonderten Beschlüsse bzw. ein Pauschal-Beschluss vor. 
Bei der Budgeterstellung werden üblicherweise Durchschnittswerte (ohne 
Reserven) angegeben. 
 
Bauhofleistungen - Überschreitung € 10.463,60.  
Wie wird dies begründet? 

Antwort PW/3:  
Die Überschreitung selbst ergibt sich aus einer Vielzahl von unterschied-
lichsten Arbeiten, vor allem ständige Instandhaltungsmaßnahmen, welche 
erst im Laufe des Jahres erforderlich werden und daher nicht planbar sind. 
Wird der Budgetrahmen erreicht bzw. überschritten, so können trotzdem 
die Instandhaltungsmaßnahmen (Ausbesserungen von Schlaglöchern, 
Räumung von Einläufen, Reparaturen an Geländern usw.) nicht gestoppt 
werden, da bei Unterlassung Haftungen gegen den Straßenerhalter als 
Person schlagend werden. Mit welcher Summe die Haushaltsstelle bis zum 
jeweiligen Jahresende voraussichtlich abgerechnet werden wird, ist erst 
gegen Jahresende abschätzbar und liegen daher dafür, wie all die Jahre 
zuvor auch, keine gesonderten Beschlüsse bzw. ein Pauschal-Beschluss vor. 
Bei der Budgeterstellung werden üblicherweise Durchschnittswerte (ohne 
Reserven) angegeben. 
 

113 
Maßnahmen StVO 
1/6400-0500 

Sonderanlagen 

Siehe Begründung Seite 173 
 

115 
Dauerparkzone  
(grüne Zone) 
1/6402-7000 

Miete Parkautomat 
Antwort PW/1: Ausgabe in Höhe von € 1.287,73 
Einnahmen siehe Seite 158 HHSt 2/9200+8421 in Höhe von € 18.427,--. 
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116 
Tourismusbüro 
2/7700+8031 
2/7700+8291 

Verkauf „Packages“ – Konto wurde gesichtet 
Provisionen Ö-Ticket - Konto wurde gesichtet 
 

117 
Produktionsförderung 
1/7420-7780 

Ankaufsbeihilfen f. Zuchttiere – warum Überschreitung? 

Antwort PW/4: Von diesem Konto werden Zuchtstiere und Zuchtwidder 
gefördert. Es gibt eine Ankaufsförderung von 25%. Hier gibt es einen 
Gemeinderatsbeschluss. Diese Ankäufe der Zuchttiere variieren von Jahr zu 
Jahr. In letzter Zeit werden die Ankäufe wieder etwas mehr, da sehr gute 
Erfolge mit der natürlichen Befruchtung erzielt werden. 
Die künstliche Befruchtung durch den Tierarzt wird ebenfalls gefördert. 
 

123 
Öffentl. WC-Anlagen: 
1/8120-5230 

Fallweise Bedienstete – Überschreitung € 4.228,53 

Antwort MD/3: 
Siehe ergänzende Mitteilung zu „Seite 9 Abweichende Mengenplanung“ 
 

125 
Park- u. Grünanlagen: 
1/8150-7288 
 
 
 
 
 
1/8150-0430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/8150-7290 

Bauhofleistungen – warum Überschreitung von € 19.580,80? 

Antwort PW/2: 
Laufende Erneuerung der Bepflanzungen in den Kreisverkehren. 
Zusätzliche Aufgaben, zB. Spielplatz Schulgarten Pocksteinerstraße. 
Mäharbeiten bei den städt. Baugründen Am Moos, Schatzöd 
 
Betriebsausstattung – warum Überschreitung? 

Antwort PW/2: 
Für die Neugestaltung der Grünanlagen im Bereich des Schwarzbaches 
(Bereich Schloss Rothschild) wurden Tröge angekauft. Die Bepflanzung 
konnte wegen der Witterung noch nicht vorgenommen werden. 
Antwort PW/1: 
Kreditübertragung von € 4.000,-- bei HHSt 1/8150-6190. 
Bei HHSt 2/8150+8610 Eingang einer Landesförderung f. Schaugarten in 
Höhe von € 3.000,--. 
 
kost.bares Waidhofen – Konto wurde gesichtet 
 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133 

 

Parkbad: 
2/8310+8100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/8310-7288 

Benützungsgebühren - Mindereinnahmen von € 8.017,18 
Begründung und Schreiben von der Abteilung, in wie weit die Preispolitik 
im Parkbad noch korrekt ist. 

Antwort von Hr. Kalteis als gewerberechtl. Geschäftsführer des Parkbades: 
Aufgrund des durchwachsenen Wetters 2016 verminderten sich die 
Einnahmen gegenüber dem Rekordsommer 2015 um ca. 18 %. In diesem 
Minus ist auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3 %-Punkte enthalten. 
Die Eintrittspreise wurden trotz Erhöhung der Mehrwertsteuer um  
3 %-Punkte nicht erhöht. Österreichweit mussten die Freibäder 2016 mit 
einem Gästeminus von durchschnittlich 30 % bilanzieren. Im Vergleich zum 
Jahr 2014 stiegen die Einnahmen um knapp 8 %. 
 
Mehrkosten bei Bauhofleistungen von 25.984,--? 

Antwort PW/2: Die deutlichen Mehrkosten bei den Bauhofleistungen sind 
darauf zurück zu führen, dass der zweite Bademeister „Peter Fuchsluger“ an 
sich dem städtischen Bauhof untergeordnet ist und für den Badebetrieb 
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eigens angefordert werden muss. Des Weiteren waren im Jahr 2016 mehrere 
Sanierungsarbeiten notwendig, welche durch den städtischen Bauhof 
durchgeführt werden konnten (Fliesenleger, Maurer - und Malerarbeiten, 
Herstellung einer neuen Sandkiste, etc.). 
 

134 Anforderungsreste Was ist das genau? 

Antwort PW/1: Rückstandsliste – siehe auch Beilage zu Pkt. 3 
Wurde von Mag. Grestenberger ausführlich erklärt und die Liste auch 
während der Sitzung gesichtet. 
 

147 
Wohn- u. Geschäfts-
gebäude: 
1/8530-6140 

Instandhaltung Gebäude – Mehrkosten € 25.161,10 
Vergleich der Anbote, Beschlüsse und Rechnungen. 
Was war im Stadtsenat, was wurde so beschlossen und was war durch 
GR-Beschluss gedeckt? 

Antwort PW/1: Siehe Seite 177 Begründungen 
 

148 
Schloss Rothschild 
2/8532+8240 
              +8242 
              +8244 

 
Mieten Schloss 
Mieten Stöcklgebäude 
Mieten Forstfachschule 

Um Detailfragen klären zu können, wird zu diesem Thema eine eigene 
Sitzung/Kontrolle anberaumt werden. 
 

157 
Geldverkehr 
1/9100-7291 

Zinsabsicherung RLB NÖ-Wien – wann läuft das aus? 

Antwort PW/1: Bisher wurden vier Zahlungen getätigt. Über den Ausweis 
nach der neuen VRV 2015 kann noch nichts gesagt werden. Genauso wenig 
über die im Gemeinderat beschlossene Verschwiegenheitspflicht 
(Gültigkeit auch für die neuen Gemeinderatsmitglieder, etc.) 
 

176 
8200 Städt.Bauhof 
-5230 

Fallweise Bedienstete 
Wer hat die Asylwerber und den Verein zur Unterstützung beschlossen? 
Wie erfolgt die Steuerung dieser Mitarbeiter? Wie hat sich das bewährt? 

Antwort MD/3: 
Insgesamt wurden die veranschlagten Personalkosten um rd. €  7.000,-- 
unterschritten. Für die Leistung gemeinnütziger Hilfstätigkeiten erhalten 

Asylwerber einen Anerkennungsbeitrag von €  4,-- pro geleisteter Arbeits-

stunde (höchstens jedoch €  110,-- monatlich). Über Vermittlung des AMS 
werden Städten und Gemeinden langzeitarbeitslose Menschen über den 
Verein Jugend und Arbeit im Rahmen eines Überlassungsvertrages für 
Hilfstätigkeiten zur Verfügung gestellt. Pro vollbeschäftigtem/er 
Mitarbeiter/in hat die Stadt lediglich einen Zuschuss iHv €  350,-- monatlich 
zu leisten. Asylwerber/innen und Langzeitarbeitslose werden in den 
Personalpool des Bauhofes integriert, die Arbeitszuteilung erfolgt durch den 
Bauhofleiter. Die Maßnahmen haben sich aus mehreren Gründen bewährt. 
Einerseits wird langzeitarbeitslosen Menschen damit die Möglichkeit 
geboten zusätzliche Kompetenzen zu erwerben und dadurch die Chancen 
am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen erhöht, andererseits erfolgt im Zuge 
der Beschäftigung von Asylwerbern Möglichkeit zum Spracherwerb bzw. zur 
sinnvollen Nutzung der Zeit bis zur Entscheidung im Asylverfahren. 
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187 
Feuerwehr Wirts 
5/1632-7740 

+ € 30.000,--? 

Antwort PW/1: Mit GR-Beschluss vom 27.06.2016 wurde an die FF Wirts eine 
ao. Subvention in Höhe von € 110.000,-- gewährt. Vom Land NÖ erhielt die 
Stadt WY eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von € 30.000,--. 
 

188 
Gemeindestrassen: 
6/6120+8711 

Bedarfszuweisung – Konto wurde gesichtet 
 

189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeindestrassen: 
5/6120- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was wurde nicht gemacht? Was wurde außerplanmäßig gemacht? 
Einsicht in Rechnungen, insbesondere Abrechnungen bei Brücken 

Antwort PW/3:  
Straßenasphaltierungen: Durch die nicht vorhersehbare erhebliche 
Einsparung bei der Sanierung der Reichenauerstraße zwischen Teichgasse 

und Höhenstraße im Ausmaß von ca. € 82.000,-- und die nicht erforderliche 
Ausschöpfung des VA-Betrages bei Diversen Asphaltierungen im Ausmaß 
von ca. € 13.000,-- und die Rückstellung der Sanierung des Schillerplatzes im 
Ausmaß von ca. € 23.000,-- zur Eindämmung der Mehrkosten bei 
Gemeindestraßen, ergibt sich im Wesentlichen die Gesamt-Kosten-
minderung von ca. € 118.000,--  

Brücken: Die Kostenmehrung im Ausmaß von ca. € 174.000,-- ergibt sich im 
Wesentlichen aus der Generalsanierung Zeller Hochbrücke laut 
Gemeinderats-Beschluss vom 25.04.2016 (Zahl PW/3-T/BR-15/5-2016).  
Instandhaltung Straßenbauten: Die Kostenminderung im Gesamtausmaß 
von ca. € 50.000,- ergibt sich aus der Einsparung im Ausmaß von ca. 

€ 9.000,-- bei den Profilierungen durch die Herstellung einer 
Dünnschichtdecke in der Schmiedestraße und der Einsparung im Ausmaß 
von ca. € 41.000,-- bei den Instandhaltungsmaßnahmen am 
Innenstadtpflaster, weil aufgrund der Privatbaustellen in der Innenstadt 
keine weiteren Pflasterinstandhaltungsmaßnahmen freigegeben wurden. 
 

190 
Wildbachverbauung: 
6/6330+9100 

Zuführung aus Grundverkaufserlösen 
Antwort PW/1:  siehe Vorhaben „Grundbesitz“ auf Seite 193 
 

191 Güterwege  
5/7100-7770 

Was wurde nicht gemacht? 
 

Antwort PW/4: 
Grundsätzlich wird alle Jahre in Absprache mit dem Land-Güterwege-
abteilung ein Bauprogramm erstellt. Hier wird in Ausbau-Sanierung und 
Erhaltung unterteilt. Es wird jedes Jahr versucht, die Mittel lt. VA so 
einzusetzen, dass ein Jahresbauprogramm abgearbeitet werden kann. Dies 
gelingt fast immer ziemlich genau mit dem veranschlagten Betrag im VA. 
Im Jahr 2016 konnten einige Erhaltungen und Sanierungen auf Grund des 
dichten Bauprogrammes und der verschiedenen Genehmigungen nicht 
mehr durchgeführt werden. Auch mussten einige Unwetterbaustellen 
kurzfristig durchgeführt werden. Weiters wurde bei dem Konto eine 30%ige 
Kreditsperre 2016 durch den Gemeinderat beschlossen. Es ergab sich daher 
eine Einsparung bei dieser HHSt. von € 96.659,26. 
30 % war Kreditsperre =                                € 54.000,-- 
Einsparung nicht durchgeführt                 € 42.659,26 
 

GW. Karnerreith 
GW. Rehau-div. Sanierungen 
GW. Finkengraben-Zuf. Wagner 
 

Diese Vorhaben werden heuer (2017) realisiert. 
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193 

192 

Grundbesitz 
5/8400- 
6/8400+ 

Detaillierte Einsichtnahme und Erläuterung in Positionen der 
Grundkäufe (Erlöse und Kosten). Wie war der Stand mit Jahresende in 
Schatzöd und Am Moos? 

Antwort PW/2:  
Schatzöd: Von den freigegebenen 12 Grundstücken wurden im Jahr 2016 
insges. 7 Grundstücke zum Gesamtpreis von € 331.373,50 verkauft. Es 
wurden insgesamt € 111.550,48 an Aufschließungskosten vorgeschrieben. 
Für Grundbuchsangelegenheiten (Grunderwerbsteuer, Grundbuchskosten, 
Straßenabtretungserklärungen, etc.) wurden € 47.982,01 ausgegeben. 

Am Moos: 2016 wurde kein Grundstück verkauft. Es sind noch 18 
Grundstücke von 25 Grundstücken vorhanden. Auch die von der Stadt 
beauftragten Immobilienbüros haben keine Grundstücke verkauft. 
Im Jahr 2016 sind seitens der PW/2 keine Kosten angefallen. 

Weitere Grundstücksverkäufe (Viaduktparkplatz, Eichenweg, Roth- 
schildstraße, Windhag, Marienhofstraße, Stock im Eisen) von insgesamt  
€ 20.915,--. 

Alle Verkäufe wurden in den zuständigen Gremien beschlossen. 
 

195 
Kläranlage 
5/8511-7280 

Projekt „Anpassung Stand der Technik“ 
Warum wurde das nicht realisiert? Kommt das 2017? 

Antwort PW/3, Hr. Ing. Kloimwieder:  
Die Anpassung der Kläranlage kann nur im Zusammenspiel mit dem 
Kanalsystem erfolgen. Die von DI Jorda durchgeführte Variantenstudie 
kommt zu großen zusätzlich erforderlichen Beckenvolumina. Die 
dynamische Überrechnung des Kanalsystems, die auch das Speicher-
volumen im Kanalsystem berücksichtigt, ist in der Endredaktion (DI Pfeiller). 
Mit dem Ergebnis wird ein Anpassungsprojekt weitergeführt. Ob diese 
Planungskosten noch 2017 oder erst 2018 anfallen werden, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Anpassung der Kläranlage ist 
jedenfalls bis 2019 durchzuführen und wird unter HHSt 5/8511-0500 
verbucht. 
 

 

Druckwerke – es wird eine 
Gesamtaufstellung über alle 
Konten gefordert 

Von der PW/1 wurde eine Postenliste erstellt und wird diese als Beilage A 
dem Bericht angeschlossen. 

 

Welche budgetierten Vorhaben 
aus dem aoH wurden nicht 
realisiert bzw. wurden nicht 
abgerechnet. 

Um eine Detailaufstellung mit den einzelnen Summen wird ersucht 
(Wasser, Straßen, Wildbach, Verkehrskonzept) 
 
Stellungnahme PW/5 vom 24.05.2017 Beilage B 
Stellungnahme PW/3 Beilage C 

 
 
 
Seite 165-180 Begründungen der Abweichungen über € 5.000,-- und mehr als 20 % oder über € 20.000,-- 
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6. Überprüfung der Nachweise über Leistungen für Personal, Pensionen und  
  sonstige Ruhebezüge 
 
Der Nachweis auf Seite 261 ff sowie die Zusammenfassung der Personalkosten auf Seite 9 des RA 2016 ist 
sachlich richtig und stellt sich in einer Vergleichsdarstellung wie folgt dar: 
 

 

  
RA 

2006 
RA 

2007 
RA 

2008 
RA 

2009 
RA 

2010 
RA 

2011 
RA 

2012 
RA 

2013 
RA 

2014 
RA 

2015 
RA 

2016 CAGR 
Pragmatisierte 
Bedienstete 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,39% 

Vertragsbedienstete 146,10 155,20 157,30 156,10 153,00 151,49 154,12 157,28 158,82 166,88 165,39 0,96% 

VertragslehrerInnen 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Lehrlinge 4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 -100,00% 

Bedienstete mit DV. lt. 
freier Vereinbarung 1,40 0,50 0,80 0,90 0,90 0,92 0,59 0,59 0,41 1,41 1,41 0,05% 

Gesamtsumme 177,00 157,90 160,30 159,20 157,10 154,41 155,71 159,87 161,23 169,29 167,80 -0,41% 

 
Die Personalkosten betragen im Rechnungsabschluss 2016 € 8.168.099,48, während im Jahr 2011 noch  
€ 7.021.654,70 an Personalkosten angefallen sind (zum Vergleich im Jahr 2009: € 7.127.999,14).  
 

 
 
 
Frage des KoA: Warum mehr Steigerung? (durchschnittliche Index-Erhöhung um 1,6 %) 

 
Beantwortung MD/3, Hr. Kalteis: 
Das Zustandekommen des im Berichtsentwurf des Kontrollausschusses angenommenen durchschnittlichen 
Erhöhungswerts von 1,6 % ist aus nachstehend angeführten Gründen nicht nachvollziehbar.  
 
Seitens der Statistik Austria wird alljährlich bundesweit für alle unselbständig Beschäftigten der Tariflohnindex 
(TLI) erhoben. In der Anlage (Beilage D) wird die Aufstellung der Statistik Austria über die Entwicklung des 
Tariflohnindex für den Zeitraum 2006 bis 2016 übermittelt.  
 
Gegenstand des Tariflohnindex (TLI) sind die Veränderungen von Mindestlöhnen und -gehältern, die durch 
Kollektivverträge (KV), einem KV gleichgestellte Betriebsvereinbarungen, Mindestlohntarife oder durch Gesetze 
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festgelegt sind. Die in den Index eingehenden Mindestlöhne sollen einen möglichst großen Teil der Lohn- und 
Gehaltsbestandteile (Grundlohn, Zulagen) abdecken auf die ein kollektivvertraglicher bzw. gesetzlicher 
Anspruch für alle Beschäftigten besteht. 
  

Ausgehend vom Stand des Jahres 2006 (=100) ergeben sich demnach bis 2016 folgende Steigerungen: 
Öffentlicher Dienst:  + 21,6 % 
Privatwirtschaft/Sonstige – Angestellte:  + 28,2 % 
Privatwirtschaft/Sonstige – Arbeiter:  + 29,9 % 
Die Steigerung der Personalkosten der Stadt Waidhofen a/d Ybbs im Zeitraum 2006 bis 2016 im Ausmaß von  
17,23 % liegt somit deutlich unter der Steigerung des Tariflohnindex für den öffentlichen Dienst von + 21,6 %.  
Die geringere Erhöhung der Personalkosten resultiert insbesondere auch aus dem Betriebsübergang der bis 
31.12.2006 städtischen Musikschule zum Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal. 
 

 
 
Hinweis: 
Die Personalausgaben in der gegenständlichen Grafik beinhalten auch die Pensionen und sonstigen 
Ruhebezüge sowie die Bezüge der gewählten Organe. Anzahl der Dienstposten und Ruhe- und 
Versorgungsgenussempfänger siehe Seite 271. 
 
 
 

7. Stiftung „Bürgerspital der Stadt Waidhofen an der Ybbs“ 
 
Der Rechnungsabschluss 2016 der Stiftung Bürgerspital (Seite 301 ff) weist einen Soll-Überschuss in Höhe 
von € 63.832,06 auf. Der Kassenstand per 31.12.2016 beträgt € 32.997,54 (per 31.12.2015: € 42.359,76). 
 
Gemäß der Satzung besteht der Zweck der Stiftung darin, unverschuldet in Not geratene, bedürftige oder 
Landesbürger mit besonderen Bedürfnissen, die vornehmlich in der Stadt Waidhofen an der Ybbs ihren 
Hauptwohnsitz haben, zusätzlich finanziell zu unterstützen, sowie die Bürgerspitalkirche „St. Katharina“ in 
einen für Seelsorge-Zwecke angemessenen Zustand zu erhalten. Die Stiftung wird von der Stadt Waidhofen 
an der Ybbs verwaltet und nach außen vertreten. 

Das Vermögen der Stiftung muss erhalten werden – alle 2 bis 3 Jahre erfolgt eine Überprüfung der Gebarung 
der Stiftung durch die Stiftungsaufsicht. 
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Einnahmequellen sind:  
Schotterabbau  (2016   ca. € 14.000,--) 
Mieteinnahmen aus 4 Wohnungen (Wienerstraße 57) 
Betriebskosten von der Bürgerspitalkirche 
Zinsen von den vorhandenen Bundesanleihen (dzt. leider geringes Zinsniveau) 
Wald- und Grundbesitz 

Die Unterstützungsleistungen im Sinne der Satzung dürfen nur aus den laufenden Erträgnissen erfolgen. 
Das Stiftungsvermögen ist jedenfalls zu erhalten.  
 
 
 

8. Empfehlungen des Kontrollausschusses 
 
(1) Seite 19 

Es soll noch im laufenden Jahr 2017 ein gezielter Abbau von Mehrleistungen durch mehr Disziplin 
bei der ÜStd.-Planung und mehr Controlling erfolgen. 
 

(2) Seite 21 
Es wird empfohlen, allgemeine Informationen stärker über die Stadtnachrichten weiter zu geben. 
Aus Kostengründen soll diese Möglichkeit mehr genutzt werden. 
 

(3) Seite 24/25 
Es wird empfohlen die Magistratsbereiche anzuweisen, die notwendigen Beschlusserfordernisse 
gemäß Regelung des STROG einzuhalten. Der Magistratsdirektor hat auf die korrekte Abwicklung 
zu achten. 

 
 

v.g.g. 
 
 
 
 

Obmann 

 

 
Einstimmig/mehrstimmig  genehmigt in der KoA-Sitzung am  

 

Laut Verteiler weitergeleitet am  

 

Der Bericht ergeht gleichlautend an:  
Herrn BGM Mag. Werner Krammer  
den Gemeinderat 
Herrn MD Mag Christian Schneider antragstellend zur Kenntnis 
Vb. Daniela Hausberger 
 


